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Nutzungsvereinbarung/Belehrung für die Nutzung 

eigener Geräte (Tablets) am OGG 

 

 

 

I. Nutzung des Tablets 

Am Oskar-Gründler-Gymnasium in Gebesee kann ein eigenes iPad/Tablet (kein Laptop) - 

vorwiegend zum Zweck der digitalen Hefterführung - ab der Klassenstufe 7 mit gesondertem 

Antrag durch die Eltern und ab der Klassenstufe 9 nach Abgabe der unterschriebenen 

Nutzungsvereinbarungen/ Belehrungen genutzt werden.  

 

Hierfür ist die Einhaltung folgender Regeln durch Eltern, Lehrer und Lehrerinnen sowie 

Schülerinnen und Schüler sicherzustellen: 

 Jegliche Nutzung der Tablets innerhalb der Schule geschieht ausschließlich mit dem Ziel 

der schulischen Bildung.  

 Das iPad/Tablet ist derzeit/aktuell überwiegend nur als digitaler Hefterersatz im 

Unterricht nutzbar. Daher sind für die Klassenstufen 7 und 8 nur Tablets gestattet, die 

mit einem digitalen Stift zu bedienen sind. 

 Das Tablet ist ausschließlich flach auf dem Tisch liegend einzusetzen/zu verwenden. 

Das Tablet liegt umgedreht auf dem Tisch oder befindet sich in der Schultasche, falls 

die Unterrichtsphase den Einsatz nicht erfordert. 

 Der Download und das Streamen von Filmen, Musik und Spielen sind auf dem 

Schulgelände untersagt, es sei denn, die Schüler wurden von einer Lehrperson 

ausdrücklich dazu beauftragt.  

 Die Nutzung sozialer Netzwerke ist während der Unterrichtszeit grundsätzlich 

untersagt. Dies gilt auch für sämtliche Messenger Dienste (YouTube, Instagram, 

Snapchat, TikTok, iMessage/Nachrichten usw.) 

 

Den Anweisungen der Lehrkräfte zur Nutzung der Geräte ist uneingeschränkt Folge zu leisten. 

 

Die Erlaubnis zur Nutzung von privaten iPads/Tablets kann durch die jeweilige Lehrperson oder 

die Eltern jederzeit widerrufen werden. Unterrichtsinhalte sind dann durch die Schüler bzw. 

Schülerinnen selbstständig in analoger Form nachzuarbeiten und zu sichern. 

 

II. AUFGABEN DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER  

 Achte jegliche Persönlichkeitsrechte im Rahmen der Jugendschutzrichtlinien sowie 

die Datenschutzrichtlinien der Schule.  

 Achte darauf, dass das Downloaden oder Streamen von Filmen, Musik und Spielen 

auf dem Schulgelände entsprechend der Hausordnung verboten ist.  

 Behalte sensible Daten für dich und veröffentliche keine Inhalte, die dir nicht 

gehören. Beleidige und bedrohe niemanden mit Inhalten auf deinem Tablet. 

 Installiere Apps und Updates generell nicht in der Schule. 
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 Achte darauf, dass dein Tablet ausnahmslos lautlos gestellt ist. 

 Du hast selbst dafür Sorge zu tragen, dass dein Tablet in der Pause sorgfältig und 

sicher verwahrt wird.   

 Auch für den Lade- und Funktionszustand des eigenen Tablets bist du selbst 

verantwortlich. Das Aufladen erfolgt ausschließlich außerhalb der Schule. 

 

Beachte: 

Verstößt du gegen diese Regeln, kann dir die Nutzung deines iPads/Tablets im Unterricht 

untersagt werden.  

 

III. INHALTE, DATENSCHUTZ UND SICHERHEIT  

 Die Schule ist nicht für deine gespeicherten Daten verantwortlich.  

Hinweis: Bei der Arbeit mit digitalen Inhalten besteht stets die Gefahr, dass Daten 

unrechtmäßig kopiert und weiterverwendet werden. 

 Auf dem iPad/Tablet dürfen keine Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte 

mit rassistischen, pornographischen, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen, 

ehrverletzenden oder nicht altersgerechten Inhalten gespeichert werden.  

 Ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Lehrkraft werden generell keine Film-, Bild- oder 

Tonaufnahmen aufgezeichnet.  

 Film-, Bild- oder Tonaufnahmen von anderen Personen zu Unterrichtszwecken dürfen 
nur mit schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern gemacht werden.  

 Apps dürfen nur mit Rücksprache und Erlaubnis des Lehrers verwendet werden. 

 Das Urheberrecht und der Datenschutz sind stets zu beachten. Die Regeln/Gebote der 

digitalen Ethik sind einzuhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/10_gebote_booklet.pdf, https://webcare.plus/digitale-ethik/ 

 

 

 

 

https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/10_gebote_booklet.pdf
https://webcare.plus/digitale-ethik/
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IV. AUFGABEN DER ELTERN  

• Die Eltern stellen ihren Kindern zu Hause einen Internetzugang zur Verfügung und 

führen die technische Wartung des Gerätes, wie z.B. App-Verwaltung, Backup, Updates 

usw. eigenverantwortlich durch. 

• Sie kontrollieren regelmäßig, dass keine verbotenen bzw. nicht altersgerechten Inhalte 

auf dem Tablet geladen und/oder gespeichert werden. 

 

V. Haftung 

 Die Schule ist nicht für die auf dem iPad/Tablet gespeicherten Daten verantwortlich. 

Hinweis: Bei der Arbeit mit digitalen Inhalten besteht die Gefahr, dass Daten 

unrechtmäßig kopiert und weiterverwendet werden. 

 Für das sorgsame Behandeln und Aufbewahren der eigenen Geräte sind die 

Schülerinnen und Schüler selbst verantwortlich. Das Oskar-Gründler-Gymnasium und 

dessen Lehrkräfte übernehmen keine Haftung für Verlust oder Beschädigungen der 

Geräte. 

 

VI. Aufgaben der Lehrkräfte  

 Die Lehrkräfte unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei der Einhaltung der Regeln in der 

Nutzungsvereinbarung. Hierzu informieren sie auch über Persönlichkeits- und Urheberrechte 

sowie über die Richtlinien der digitalen Ethik.  

 Die Lehrerinnen und Lehrer achten die Persönlichkeitsrechte der Schülerinnen und 

Schüler. Bild- und Tonaufnahmen dürfen nur für unterrichtliche Zwecke gemacht 

werden.  

 

Diese Nutzungsvereinbarung tritt zur Erprobung ab dem 01.12.23 in Kraft. 

 

OStD B. Würbach 

Schulleiterin 
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Kenntnisnahme über die Nutzungsvereinbarungen/Belehrungen zur Tablet-Nutzung 

während der Schulzeit am OGG (Stand Dezember 2023) 

 

Ort, Datum: ____________________________________________  

 

Ich/wir habe/n die Vereinbarungen zur Tablet-Nutzung sorgfältig gelesen und verpflichte/n  

mich/uns, die oben genannten Regeln einzuhalten. Mir/uns ist bewusst, dass Verstöße gegen 

diese Regeln neben pädagogischen Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen entsprechend 

dem §51 des Thüringer Schulgesetzes auch straf- bzw. zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen 

können.  

 

___________________ ___________________ ___________________________ 

Name, Vorname    Klasse   Unterschrift Schüler/ Schülerin 

 

 

 

________________________________  

Unterschrift der Sorgeberechtigten 

 


